
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht-ärztliche 

Praxisassistenz (NäPA) 
 

 

für Medizinische Fachangestellte 

Ausführliche Informationen finden Sie auf 

unserer Website: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:  

Karin Jablotschkin 

Tel.: 06032 782-184 

E-Mail: karin.jablotschkin@laekh.de 

 

Telefonsprechzeiten: 

Montag bis Donnerstag  08:00 bis 16:00 Uhr 

Freitag 08:00 bis 14:00 Uhr 

Allgemeine Hinweise 

Die Veranstaltungen finden im Bildungszentrum 

der Landesärztekammer Hessen statt. 

 

Anmeldung 

Die Anmeldung zum Qualifizierungslehrgang 

muss schriftlich erfolgen mit dem Anmeldefor-

mular der Carl-Oelemann-Schule  

(siehe Website). 

 

Interessentenliste 

Für die Kurse, die ohne Veranstaltungstermin 

ausgeschrieben sind, wird eine Interessentenlis-

te geführt. Bei Interesse melden Sie sich bitte 

mit dem Anmeldeformular unverbindlich an. 

Bei ausreichender Interessentenzahl wird ein 

Kurstermin festgelegt, über den wir Sie schrift-

lich informieren. 

 

Teilnahmebescheinigung / Zertifikat / Urkunde 

Zertifikat nach erfolgreichem Abschluss  

des Lehrgangs 

 

Übernachtung im Gästehaus 

Wenn Sie im Gästehaus übernachten möch-

ten, melden Sie sich bitte mit dem Formular 

„Buchungsanfrage Gästehaus“ an (siehe 

Website).  

 

 

 

 

 

Änderungen vorbehalten 

Stand: Februar 2024 



 

Möchten Sie Sprachbarrieren überwinden und Ihre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor dem Hintergrund des Ärztemangels, der sich 

insbesondere in den ländlichen Regionen Hessens 

weiter verschärft, können von nicht-ärztlichen  

Praxisassistenten/innen Aufgaben in der haus-

ärztlichen Versorgung übernommen werden. Die 

Fortbildung „Nicht-ärztliche Praxisassistenz“ (NäPA) 

vermittelt die Kompetenzen zur Übernahme dele-

gationsfähiger Leistungen in der ambulan- 

ten Versorgung. Damit kann die Praxisassistenz die 

Ärztin/den Arzt entlasten und auf Anweisung Auf-

gaben wie selbständige Hausbesuche und Besu-

che in Alten- oder Pflegeheimen übernehmen. 

 

Der Fortbildungsumfang richtet sich nach der 

Dauer der Berufstätigkeit: 
 

Berufstätigkeit 
Theoretische 

Fortbildung 

Praktische 

Fortbil-

dung 

Notfallmanage-

ment/Erweiterte 

Notfallkompetenz 

 < als 5 Jahre  200 U.-Std. 50 U.-Std.  20 U.-Std. 

 < als 10 Jahre  170 U.-Std. 30 U.-Std.  20 U.-Std. 

 > als 10 Jahre  150 U.-Std. 20 U.-Std.  20 U.-Std. 

 

Durch Anerkennungen reduziert sich die o. a. 

Fortbildungsdauer entsprechend. Es wird daher 

empfohlen, zusätzlich zu den Nachweisen für die 

Teilnahmevoraussetzung den Anmeldungsunter-

lagen Fortbildungsbescheinigungen / Abschluss-

zertifikate beizufügen, soweit diese nach einem 

Muster-Curriculum der Bundesärztekammer oder 

Ärztekammern absolviert wurden. Beispielsweise 

werden die Qualifizierungslehrgänge „Patienten-

begleitung und Koordination“ oder „Ambulante 

Versorgung älterer Menschen“ vollständig aner-

kannt. 

 

 

Gebühren: 1.925 € zzgl. 

 60 € Lernerfolgskontrolle 

 

Die Fortbildungsstunden reduzieren 

sich begründet durch die Dauer der 

Berufstätigkeit oder aufgrund von An-

erkennungen. Ebenso kann es zu einer 

Reduzierung der Lehrgangsgebühren 

kommen. Alle Anträge werden indivi-

duell geprüft. 

 

Weitere Informationen 

Weiterführende Informationen zum Lehr-

gang finden Sie auf unserer Website:  

www.carl-oelemann-schule.de 

Gerne beraten wir Sie im persönlichen 

Gespräch zur Fortbildungsplanung. 

Bitte beachten Sie auch die Fortbildung: 

„NäPA Aktualisierungkurs/ Aufbaufortbil-

dung“. 

Anerkennung 

Die Fortbildung kann bei Vorlage des 

Zertifikates teilweise bei der Aufstiegs-

fortbildung „Fachwirt/-in für ambulante 

medizinische Versorgung“ anerkannt 

werden. 

 

 

Teilnahmevoraussetzungen: 

1. Nachweis eines qualifizierten Berufsabschlusses 

zur/zum Medizinischen Fachangestellten, 

zur/zum Arzthelfer/in oder nach dem Pflege-

berufegesetz/ dem Krankenpflegegesetz.  

2. Nachweis der Berufstätigkeit von  

mindestens drei Jahren in einer hausärztli-

chen/fachärztlichen Praxis.  

 

Termine:  

Wir führen eine Interessentenliste. Bei Interesse 

melden Sie sich bitte mit dem Anmeldeformu-

lar unverbindlich an. Sobald wir einen Kurster-

min festlegen, werden wir Sie dann schriftlich 

informieren. 

 

Praktischer Fortbildungsteil: 

Der Nachweis „praktische Fortbildung“ findet in 

Form von Hausbesuchen statt.  

Besuche … 

 ... in der Häuslichkeit der Patienten  und/oder 

 ... in Alten- und Pflegeheimen  und/oder 

 ... anderen beschützenden Einrichtungen.  

 

Mit der Anmeldebestätigung erhalten die Teil-

nehmer/innen ausführliches Informationsmaterial 

zur Durchführung.  

Lernerfolgskontrolle (LK): 

Am Ende des Lehrgangs findet eine schriftliche 

Lernerfolgskontrolle statt.   

http://www.carl-oelemann-schule.de/


Information
zum Qualifizierungslehrgang „Nicht-ärztliche Praxisassistenz“ (NäPA)

Die Carl-Oelemann-Schule führt den Lehrgang nach dem Curriculum der 
Bundesärztekammer durch. 

Der Fortbildungsumfang richtet sich nach der Dauer der Berufstätigkeit: 
Berufstätigkeit Theoretische

Fortbildung
Praktische
Fortbildung

Notfallmanagement/
Erweiterte Notfallkompetenz

< als 5 Jahre 200 U.-Std. 50 U.-Std. 20 U.-Std.
< als 10 Jahre 170 U.-Std. 30 U.-Std. 20 U.-Std.
> als 10 Jahre 150 U.-Std. 20 U.-Std. 20 U.-Std.

Teilnahmevoraussetzung:
1. Nachweis eines qualifizierten Berufsabschlusses zum/zum Medizinischen 

Fachangestellten, zum/zur Arzthelfer/in oder nach dem Pflegeberufegesetz/
dem Krankenpflegegesetz.

2. Nachweis der Berufstätigkeit von mindestens drei Jahren in einer 
hausärztlichen/fachärztlichen Praxis. 

Anerkennungen:
Der Qualifizierungslehrgang umfasst teilweise Lerninhalte, die in anderen Muster-Curricula 
der Bundesärztekammer enthalten sind. Daher prüft die Carl-Oelemann-Schule bei 
Antragstellung die Anerkennung von Fortbildungsinhalten auf der Basis von Curricula der 
Bundesärztekammer oder Ärztekammern. Beispielsweise werden die Qualifizierungslehr-
gänge „Patientenbegleitung und Koordination“ oder „Ambulante Versorgung älterer 
Menschen“ bei bereits erfolgreicher Absolvierung vollständig anerkannt. 

Durch Anerkennungen reduziert sich die o. a. Fortbildungsdauer entsprechend. 

Es wird daher empfohlen, zusätzlich zu den Nachweisen für die Teilnahmevoraussetzungen 
den Anmeldungsunterlagen Fortbildungsbescheinigungen / Abschlusszertifikate 
beizufügen. 

Termine
Für die jeweils aktuellen Lehrgänge werden Informationsflyer veröffentlicht und auf Anfrage 
per Mail versendet. 

Anfragen richten Sie bitte an die E-Mail: verwaltung.cos@laekh.de

Ansprechpartnerin in der Carl-Oelemann-Schule: 
Frau Karin Jablotschkin
E-Mail: karin.jablotschkin@laekh.de
Tel.:  06032 782-184

FB-NäPa-07-2024

mailto:verwaltung.cos@laekh.de
mailto:karin.jablotschkin@laekh.de


Praktischer Fortbildungsteil
Der Nachweis „praktische Fortbildung“ findet in Form von Hausbesuchen statt. Besuche …
- … in der Häuslichkeit der Patienten und/oder
- … in Alten- und Pflegeheimen und/oder
- … anderen beschützenden Einrichtungen. 

Jeder Hausbesuch wird mit je 30 Minuten angerechnet. 

Alle Hausbesuche sind zu dokumentieren. Die Carl-Oelemann-Schule stellt nach Lehr-
gangsanmeldung einen Muster-Protokollbogen zur Verfügung und informiert den/die 
Teilnehmer/in individuell über die Anzahl der nachzuweisenden Hausbesuche. 

Als Zulassungsvoraussetzung für die Lernerfolgskontrolle sind zusätzlich für 4 Hausbesuche 
ausführliche Falldokumentationen anzufertigen. Über den Umfang und den Inhalt der 
Falldokumentationen erhalten die Teilnehmer/innen mit den Anmeldungsunterlagen ein 
Erläuterungsblatt.

Bad Nauheim, April 2024


